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Amtliche Bekanntmachung  
 
über die Genehmigung der 74. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Nottuln gemäß § 6 BauGB mit Begründung und Umweltbericht  

 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die 74. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Nottuln gemäß § 6 BauGB in der derzeit geltenden Fassung 

beschlossen. In seiner Sitzung am 11.12.2012 ist die Begründung mit Umweltbericht vom Rat 
gebilligt worden. Die Bezirksregierung Münster hat als zuständige übergeordnete Behörde die 74. 
Flächennutzungsplanänderung am 05.03.2013 genehmigt.  

 
Der räumliche Geltungsbereich der 74. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich im 
Ortsteil Nottuln im Bereich der Kreuzung Mauritzstraße (B 525) / Appelhülsener Straße / 

Schapdettener Straße. Die genaue Abgrenzung ist der beigefügten Übersichtsskizze zu 
entnehmen. 
 

 

 Geltungsbereich der 74. Änderung des Flächennutzungsplanes (ohne Maßstab) 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 74. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.  
Die 74. Flächennutzungsplanänderung einschließlich ihrer Begründung mit Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung kann ab sofort dauerhaft von jedermann bei der  

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Bau- und Ordnung 
während, der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt 
Auskunft gegeben. 

 

Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit geltenden Fassung wird auf die 

Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften, sowie auf die 
Rechtsfolgen gemäß den §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 und 215 Abs. 1 BauGB und der 
Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 Abs. 6 hingewiesen. 

 
Die entsprechenden Gesetzesvorschriften lauten wie folgt: 
 

1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4: 
  

(3) „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den 

         §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
         die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Ent- 
         schädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.“  

 
(4) „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab- 
         lauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3, Satz 1 bezeichneten Vermögens- 

         nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“  
 

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:  

 
(1) „Unbeachtlich werden:  

1.  eine nach § 214 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be- 

 zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche Verletzung der Vor- 

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 

Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind.“ 
 

3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 Abs. 6:  
 

(6) „Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 

Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn:  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

  verfahren wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt,  
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“
  

 
 
Nottuln, 14.03.2013 

 

 
 
 

 
Peter Amadeus Schneider 
Bürgermeister 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

über die Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 5. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 109  „Gewerbe- und Industriegebiet Beisenbusch“ 

(§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch) im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB 

 

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des 

Bebauungsplanentwurfes der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 109 „Gewerbe- und 

Industriegebiet Beisenbusch“ vom 04.04.2013 bis zum 03.05.2013 im vereinfachten 

Verfahren gemäß § 13 BauGB hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet 

Beisenbusch“ ergibt sich aus der beigefügten Übersichtsskizze. Er befindet sich zwischen den 

Ortsteilen Nottuln und Appelhülsen und wird im Südwesten begrenzt durch die Bundesstraße 525; 

die Kreisstraße 11 durchquert das Gebiet. Der Änderungsbereich bzgl. des Einzelhandels grenzt an 

die Kreisstraße 11, der Änderungsbereich bzgl. der Gestaltungsfestsetzung umfasst den gesamten 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

 

 
 

ohne Maßstab 

 Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet Beisenbusch“ 

 Änderungsbereich der 5. Änderung bzgl. Einzelhandel 

  

12 
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Ziel des Änderungsverfahrens ist es, Einzelhandelsvorhaben mit nicht zentrenrelevanten 

Sortimenten im Änderungsbereich zuzulassen sowie eine Gestaltungsfestsetzung im 

gesamten Geltungsbereich zu ändern. 

Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung liegen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 

für die Dauer eines Monats, vom 04.04.2013 bis einschließlich 03.05.2013, bei der  

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Bau- und Ordnung, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 

 in der Zeit 

Mo. – Fr.   8. 30 Uhr bis  12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi.           14.00 Uhr bis   16.00 Uhr 

Do.           14.00 Uhr bis   18.00 Uhr 

 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

 
 

Da es sich um ein vereinfachtes Änderungsverfahren gemäß § 13 BauGB handelt, wird von einer 

Umweltprüfung im Sinne von § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 

bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag 

nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollklage) ist unzulässig, wenn 

die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 

öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend 

machen können.  

 

Nottuln, 14.03.2013 

 

 

Peter Amadeus Schneider   

Der Bürgermeister 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes zur Aufstellung der Satzung „Horst“ 
(„Außenbereichssatzung“ gem. § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch)  

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs 

der Außenbereichssatzung „Horst“ vom 18.04.2013 bis zum 17.05.2013 hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich der Außenbereichsatzung „Horst“ befindet sich ca. 1 km 

südlich des Ortsteils Nottuln und ca. 250 m östlich der Dülmener Straße (K 18), im 

Norden der Bauernschaft „Horst“. Die genaue Abgrenzung ist der beigefügten 

Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Horst“  (ohne Maßstab) 

 

Richtung Nottuln  

(ca. 1 km) 

Horst 

D
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Ziel der Außenbereichsatzung ist es, innerhalb des Geltungsbereichs die 

planungsrechtliche Genehmigung von folgenden Vorhaben zu erleichtern:  

1. Um- und Neubau von Gebäuden, die der gewerblichen Tierhaltung dienen. 

2. Nutzungsänderung und Änderung von vorhandener Bausubstanz zu Wohnraum. 

 

Der Satzungsentwurf sowie seine Begründung liegen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch vom 

18.04.2013 bis einschließlich 17.05.2013, bei der  

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Bau- und Ordnung, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

Mo. – Fr.   8. 30 Uhr bis  12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi.           14.00 Uhr bis   16.00 Uhr 

Do.           14.00 Uhr bis   18.00 Uhr 

 

    
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Jedermann kann sich dort über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 

wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines 

Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen informieren. Es 

besteht die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.  

Es wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht, dass die Satzung im vereinfachten 

Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 

wird. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 

gemäß § 4a Abs. 6 Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 

unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 

(Normenkontrollklage) ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur 

Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder 

verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  

Nottuln, 14.03.2013 

 

 

Peter Amadeus Schneider   

Bürgermeister 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes zur Aufstellung der Satzung „Werlte“ 
(„Außenbereichssatzung“ gem. § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch)  

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs 

der Außenbereichssatzung „Werlte“ vom 18.04.2013 bis zum 17.05.2013 hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich der Außenbereichsatzung „Werlte“ befindet sich ca. 2km 

südlich der Autobahnanschlussstelle Nottuln und ca. 500 m westlich des Ortsteils 

Appelhülsen. Er liegt westlich der Straße „Werlte“. Die genaue Abgrenzung ist der 

beigefügten Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Werlte“  (ohne Maßstab) 

 

 

Richtung Autobahnanschluss 

Nottuln (ca. 2 km) 

Richtung Appelhülsen 

(ca. 500 m) 

Richtung L 551  

(Weseler Straße,  

ca. 300 m) 
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Ziel der Außenbereichsatzung ist es, innerhalb des Geltungsbereichs die 

planungsrechtliche Genehmigung von Vorhaben zu erleichtern, die Wohnzwecken oder 

kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen.  

Der Satzungsentwurf sowie seine Begründung liegen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch vom 

18.04.2013 bis einschließlich 17.05.2013, bei der  

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Bau- und Ordnung, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

Mo. – Fr.   8. 30 Uhr bis  12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi.           14.00 Uhr bis   16.00 Uhr 

Do.           14.00 Uhr bis   18.00 Uhr 

    
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Jedermann kann sich dort über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 

wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines 

Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen informieren. Es 

besteht die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.  

Es wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht, dass die Satzung im vereinfachten 

Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 

wird. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 

gemäß § 4a Abs. 6 Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 

unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 

(Normenkontrollklage) ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur 

Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder 

verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  

Nottuln, 13.03.2013 

 

 

 

Peter Amadeus Schneider   

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 132 

„Einkaufszentrum nördlich der Appelhülsener Straße“ gemäß § 10 BauGB der 

Gemeinde Nottuln mit Begründung 

 

 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 26.02.2013 den vorhabenbezogen 

Bebauungsplan Nr. Nr. 132 „Einkaufszentrum nördlich der Appelhülsener Straße“ gemäß § 10 

BauGB in der derzeit geltenden Fassung als Satzung beschlossen und die zugehörige Begründung 

gebilligt.  

 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 132 befindet sich 

im Ortsteil Nottuln im Bereich der Kreuzung Mauritzstraße (B 525) / Appelhülsener Straße / 

Schapdettener Straße. Die genaue Abgrenzung ist der beigefügten Übersichtsskizze zu 

entnehmen. 

 

 
 Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 132 „Einkaufszentrum nördlich der 

Appelhülsener Straße“  (ohne Maßstab) 
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Bekanntmachungsanordnung: 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan Nr. 132 „Einkaufszentrum nördlich der 

Appelhülsener Straße“ rechtsverbindlich. 

Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung mit Umweltbericht, dem Vorhaben- und 

Erschließungsplan sowie der zusammenfassenden Erklärung kann ab sofort dauerhaft von 

jedermann bei der  

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Bau- und Ordnung 

während, der allgemeinen Dienststunden und zwar: 

 

Mo. – Fr.   8. 30 Uhr bis  12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi.           14.00 Uhr bis   16.00 Uhr 

Do.           14.00 Uhr bis   18.00 Uhr 

 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 

 

Hinweise: 

 

Gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit geltenden Fassung wird auf die 

Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften, sowie auf die 

Rechtsfolgen gemäß den §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 und 215 Abs. 1 BauGB und der 

Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 Abs. 6 hingewiesen. 

 

Die entsprechenden Gesetzesvorschriften lauten wie folgt: 

 

4. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4: 

  

(5) „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den 

         §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 

         die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Ent- 

         schädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.“  

 

(6) „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab- 

         lauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3, Satz 1 bezeichneten Vermögens 

         nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“  

 

5. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:  

 

(2) „Unbeachtlich werden:  

1.  eine nach § 214 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be- 

 zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche Verletzung der Vor- 

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 

Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 

Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 

Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 

6. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 Abs. 6:  

 

(6) „Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 

Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 

eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn:  

b) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 

  verfahren wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

e) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“

  

 

Nottuln, 14.03.2013 

 

 

 

 

Peter Amadeus Schneider 
Bürgermeister 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

über die Öffentliche Auslegung des Entwurfes zur Aufstellung des  

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  „Bau- und Gartenmarkt“  

(§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch)  

 

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 126 „Bau- und Gartenmarkt“ vom 

04.04.2013 bis zum 03.05.2013 hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 126 

befindet sich im Ortsteil Nottuln im Bereich der Kreuzung Appelhülsener Straße / 

Oststraße. Die genaue Abgrenzung ist der beigefügten Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 
 
 Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 126 „Bau- und Gartenmarkt“ (ohne Maßstab) 
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Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für eine Vergrößerung und Umstrukturierung eines Bau- und 

Gartenmarktes zu schaffen. 

Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung mit Umweltbericht liegen nach § 3 

Abs. 2 Baugesetzbuch für die Dauer eines Monats, vom 04.04.2013 bis einschließlich 

03.05.2013, bei der  

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Bau- und Ordnung, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 

 in der Zeit 

 

Mo. – Fr.   8. 30 Uhr bis  12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi.           14.00 Uhr bis   16.00 Uhr 

Do.           14.00 Uhr bis   18.00 Uhr 

    
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

 
 

Ebenso ausgelegt werden der Vorhaben- und Erschließungsplan sowie die wesentlichen, bereits 

vorliegenden Fachgutachten und umweltbezogenen Stellungnahmen zu den Themen Artenschutz, 

Altlasten, Schallimmissionen/Lärmschutz, Verkehr und Entwässerung. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 

bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag 

nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollklage) ist unzulässig, wenn 

die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 

öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend 

machen können.  

 

Nottuln, 12.03.2013 

 

 

Peter Amadeus Schneider   

Der Bürgermeister 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

 

Bekanntmachung über die Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB zur 1. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 120 „Alte Mühle“ im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB 

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 1. 

Änderung des Bebauungsplans vom 18.04.2013 bis einschließlich 17.05.2013 hingewiesen. 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 120 „Alte Mühle“ befindet sich im Norden des 
Ortsteils Nottuln im Bereich der Straße Twiaelf-Lampen-Hok.  
 
Der Änderungsbereich befindet sich im Südosten des Geltungsbereichs angrenzend an die 
Heriburgstraße. 
 
Die Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen. 

 

 
 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 120 
Änderungsbereich 

 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

 
Ziel der Bebauungsplanänderung ist Änderung einer Gestaltungsfestsetzung zur Dachgestaltung. 
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Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer 

eines Monats, vom 18.04.2013 bis einschließlich 17.05.2013, bei der 

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Bauen und Ordnung, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 

in der Zeit 

Mo. – Fr.   8. 30 Uhr bis  12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi.           14.00 Uhr bis   16.00 Uhr 

Do.           14.00 Uhr bis   18.00 Uhr 

 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

 

Es wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan im vereinfachten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. 
 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 

abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach   § 47 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollklage) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 

geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen dieser Auslegung nicht oder verspätet 

geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

 

 

Nottuln, 14.03.2013 

 

 

 

Peter Amadeus Schneider 

Der Bürgermeister 
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung 

1. Haushaltssatzung 

der Gemeinde Nottuln 

für das Haushaltsjahr 2013 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des 

Gesetzes vom 30. September 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Gemeinde Nottuln mit 

Beschluss vom 26.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 

Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die 

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 

Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

 

26.969.802 

28.881.221 

 

EUR 

EUR 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen  

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

 

 

25.441.478 

 

 

EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 

 

26.768.096 

 

EUR 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

 

1.951.370 

 

EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

 

2.503.177 

 

EUR 

festgesetzt. 
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§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, 

deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

festgesetzt. 

0 EUR 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 

Jahren erforderlich ist, wird auf 

festgesetzt. 

 

0 

 

EUR 

§ 4 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum 

Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 

festgesetzt. 

 

1.911.419 

 

EUR 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur 

Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 

dürfen, wird auf 

festgesetzt. 

3.000.000 EUR 

§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt 

festgesetzt: 

1. Grundsteuer  

 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 235 v. H. 

 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 590 v. H. 

   

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H. 
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§ 7 

I. Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gem. § 20 GemHVO 

Gemäß § 20 Nr. 3 GemHVO sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten vom Grundsatz her nur 

mit Mitteln aus Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten zulässig. 

Darüber hinaus kann der Kämmerer genehmigen, dass Auszahlungsermächtigungen für geplante 

Maßnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit („Aufwendungen“) eines Kostenträgers zur 

Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen derselben Maßnahme genutzt werden 

können. 

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können dagegen nicht zur Deckung von 

zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.  

II. Bildung von Budgets gemäß § 21 GemHVO 

1.1 Ein Budget besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan, das einem 

Kostenträger in Bezug auf die von ihm erbrachten Leistungen verursachungsgemäß 

zuzuordnen ist. 

1.2 Mehrere Kostenträger bilden eine Produktgruppe. Mehrere Produktgruppen einen 

Produktbereich. Mehrere Kostenstellen bilden eine Organisationseinheit. Mehrere 

Organisationseinheiten bilden einen Fachbereich. Jedem Kostenträger ist ein eigenes 

Budget zugeordnet. Innerhalb einer Organisationseinheit können mehrere Budgets 

untereinander deckungsfähig sein. 

1.3 Budgets können für einzelne Kostenträger - entweder mit einem Sachkonto (z.B. 

Schülerbeförderungskosten) oder mehreren Sachkonten (z.B. Leistungen für 

Asylbewerber) – für eine Organisationseinheit (z.B. Gebäudemanagement) oder für 

einen gesamten Fachbereich (z.B. Verwaltungsleitung) eingerichtet werden. In einem 

Budget können entweder nur investive oder nur konsumtive Ausgaben zusammen 

geführt werden.  
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2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemHVO ist die Summe der Aufwendungen für jedes 

Budget verbindlich. Erträge fließen nur in Ausnahmefällen in ein Budget ein, so z.B. 

können Erträge aus Versicherungserstattungen in ein Budget aufgenommen und zur 

Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Über weitere Ausnahmen 

entscheidet der Kämmerer. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen 

und Auszahlungen. 

 

2.2 Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Punkt 2.1 sind  

 die budgetierten Personal- und Versorgungsaufwendungen, 

 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 

 die kostenrechnenden Einrichtungen,  

 die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen 

und die Auflösung von Sonderposten) 

3.1 Die Budgetverantwortlichen werden zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres über die 

Entwicklung ihrer Budgets Bericht erstatten. Der Bericht soll auch auf die 

voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen. 

3.2 Darüber hinaus ist die Organisationseinheit Finanzen unverzüglich zu unterrichten, wenn 

die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist. 

4. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die je Kostenträger benannten Personen 

verantwortlich.  

III. Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen  

gem. § 83 GO 

Überplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, die den Haushaltsansatz übersteigen, ohne dass 

eine entsprechende Deckung innerhalb der Budgets gegeben ist) sowie außerplanmäßige 

Aufwendungen (Aufwendungen, für die im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt wurden) sind 

grundsätzlich nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr 

muss gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet 

der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 GO). 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen 

Zustimmung des Rates, sofern sie erheblich sind (§ 83 Abs. 2 GO). 
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Als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die im 

Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen. 

Folgende Haushaltspositionen sind von den Sätzen 1 und 2 ausgenommen: 

 interne Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen, 

 kalkulatorische Kosten und 

 sonstige Zahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen darstellen. 

IV. Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 81 GO 

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 

1. sich abzeichnet, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu entstehen droht. Als erheblich in 

diesem Sinne gilt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um mehr als 250.000 € 

gegenüber dem Planansatz.  

2. bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/Auszahlungen (außerplanmäßige 

Aufwendungen) oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen (überplanmäßige 

Aufwendungen/Auszahlungen) für einzelne Maßnahmen in erheblichem Umfang geleistet 

werden müssen. Als erheblich in diesem Sinne gelten Aufwendungen/Auszahlungen, die 

im Einzelfall den Betrag von 250.000 € übersteigen. 

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen über 100.000 € erfolgen sollen. 

Ausgenommen von den Regelungen Nr. 2 und 3 sind unabweisbare Instandsetzungsarbeiten an 

Bauten. 

Ergänzende Regelungen zu diesem § 7 der gemeindlichen Haushaltssatzung sind in den 

beigefügten Budgetierungsregelungen enthalten: 
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2. Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Nottuln 

für das Haushaltsjahr 2013 

nach den geltenden Vorschriften: 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO 

dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Coesfeld mit Schreiben vom 27.02.2013 

angezeigt worden. 

Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom 

Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Coesfeld mit Verfügung vom 18.03.2013 

erteilt worden. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  

vom 21.03.2013 bis einschließlich 18.04.2013 

bei der Gemeindeverwaltung in Nottuln, Gebäude Stiftsplatz 7/8, Vorzimmer des Bürgermeisters, 

während der Dienststunden 

montags – mittwochs 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

donnerstags 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Freitags 8.30 Uhr – 12.30 Uhr 

öffentlich aus. 

Im Anschluss hieran wird dieser bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. 

§ 96 Abs. 2 GO zur Einsichtnahme im Gebäude Stiftsplatz 7/8, Zimmer 712, verfügbar gehalten. 

 

Nottuln, den 19.03.2013 

Gemeinde Nottuln 

Der Bürgermeister 

i.V. 

 

 

(Klaus Fallberg) 

Beigeordneter 
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Amtliche Bekanntmachung 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Nottuln 

zum Stichtag 31.12.2011 

 
 

Der Jahresanschluss zum Stichtag 31.12.2011 wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW wie folgt 
festgestellt: 
 
s. Anlagen 

 
Aufgrund des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2011 
wird dem Bürgermeister gem. § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW vorbehaltlos Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2011 liegt gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW zur 
Einsichtnahme 
 

vom 21.03.2013 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012 

 
bei der Gemeindeverwaltung in Nottuln, Gebäude Stiftsplatz 7/8, Vorzimmer des 
Bürgermeisters, während der Dienststunden 
 

montags-mittwochs   8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
donnerstags   8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
freitags    8.30 Uhr – 12.30 Uhr 

 
öffentlich aus. 
 
Nottuln, den 06.03.2013 
 
Gemeinde Nottuln 
Der Bürgermeister 
 
i. V. 
 
 
 
 
(Klaus Fallberg) 
Beigeordneter  
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Bilanz zum 31.12.2011 - Gemeinde Nottuln 
   

 

A K T I V A 
     

€ € 
 1 Anlagevermögen 

       

 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

     

  
1.1.1 Software 

    
31.078,00 

 

  
1.1.2 Lizenzen 

    
59.790,69 90.868,69 

 
1.2 Sachanlagen 

       

  
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

   

   
1.2.1.1 Grünflächen 

   
13.281.562,62 

  

   
1.2.1.2 Ackerland 

   
473.631,16 

  

   
1.2.1.3 Wald, Forsten 

   
184.769,10 

  

   
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 

 
2.285.336,80 16.225.299,68 

 

  
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

   

   
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 

 
652.632,00 

  

   
1.2.2.2 Schulen 

   
23.971.376,23 

  

   
1.2.2.3 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 9.251.941,50 33.875.949,73 

 

  
1.2.3 Infrastrukturvermögen 

      

   
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- 

 
12.390.863,10 

  

    
vermögens 

      

   
1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 

 
27.529.080,45 

  

    
Verkehrslenkungsanlagen 

     

   
1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastukturver- 

 
1.599.547,00 41.519.490,55 

 

    
mögens 

      

  
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 

  
44.017,00 

 

  
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 

   
7.800,00 

 

  
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 

  
4.258.096,00 

 

  
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 

   
891.798,02 

 

  
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

  
328.749,11 97.151.200,09 

 1.3 Finanzanlagen 
      

  
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 

  
578.722,70 

 

  
1.3.2 Sondervermögen 

    
13.811.613,42 

 

  
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 

   
133.295,49 

 

  
1.3.4 Ausleihungen 

      

   
1.3.4.1  Sonstige Ausleihungen 

   
417.732,24 14.941.363,85 

 
Summe Anlagevermögen: 

     
112.183.432,63 
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2 Umlaufvermögen 
       

           

 
2.1 Vorräte 

       

  
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 

  
2.678.437,73 

 

  
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 

    
0,00 2.678.437,73 

           

 
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 

    

  
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 

     

   
Forderungen aus Transferleistungen 

     

   
2.2.1.1 Gebühren 

    
8.012,08 

 

   
2.2.1.2 Steuern 

    
507.334,63 

 

   
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen 

  
86.670,00 

 

   
2.2.1.4 

Sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen 

  
798.014,82 

 

  
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 

     

   
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 

  
128.160,80 

 

   
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 

  
47.694,39 

 

   
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen 

  
478,05 

 

   
2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen 

   
1.458,52 

 

  
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 

   
37.482,28 1.615.305,57 

   
davon aus Steuern 15.667 

     

           

 
2.3 Liquide Mittel 

     
6.550.144,66 

           

 
Summe Umlaufvermögen: 

     
10.843.887,96 

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 
     

481.392,84 

 

Summe AKTIVA 
     

123.508.713,43 
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Bilanz zum 31.12.2011 - Gemeinde Nottuln 

    

           P A S S I V A 
     

€ € 
 

           1 Eigenkapital 
       

           

 
1.1 Allgemeine Rücklage 

   
47.117.533,33 

  

  
davon Deckungsrücklage: 807.367,08€ 

     

 
1.2 Sonderrücklage 

   

2.140.908,66 
  

 
1.3 Ausgleichsrücklage 

   
250.187,53 

  

 
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

  
-1.501.197,13   

 

           

 
Summe Eigenkapital: 

    
48.007.432,39 

 

           2 Sonderposten 
       

           

 
2.1 für Zuwendungen 

   
23.025.873,19 

  

 
2.2 für Beiträge 

    
16.410.828,41 

  

 
2.3 für den Gebührenausgleich 

   
101.172,73 

  

 
2.4 Sonstige Sonderposten 

   
174.929,70 39.712.804,03 

 

           3 Rückstellungen 
       

           

 
3.1 Pensionsrückstellungen 

   
11.357.734,00 

  

 
3.2 Instandhaltungsrückstellungen 

  
128.519,20 

  

 
3.3 Sonstige Rückstellungen 

   
511.665,59 11.997.918,79 
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4 Verbindlichkeiten 

     

 

           

 
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

    

  
4.1.1  

vom öffentlichen 
Bereich 

  
8.032.745,32 

  

  
4.1.2  

vom privaten 
Kreditmarkt 

  
7.104.566,80 

  

 
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen 3.726.191,31 

  

 
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 
359.407,24 

  

 
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

  
132.771,52 

  

 
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 

   
4.423.067,81 23.778.750,00 

 

           

           5 Passive Rechnungsabgrenzung 
   

11.808,22 
 

           

 

Summe PASSIVA 
    

123.508.713,43 
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Amtliche Bekanntmachung 
Bekanntmachung des Gesamtabschlusses der Gemeinde Nottuln 

zum Stichtag 31.12.2010  

 
 

Der Gesamtabschluss zum Stichtag 31.12.2010 wird gem. § 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 
1 GO NRW wie folgt festgestellt: 
 
s. Anlagen 

 
Aufgrund des geprüften und festgestellten Gesamtabschlusses zum Stichtag 31.12.2010 
wird dem Bürgermeister gem. § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW vorbehaltlos Entlastung erteilt. 
 
Der Gesamtabschluss zum Stichtag 31.12.2010 liegt gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW zur 
Einsichtnahme 
 

vom 21.03.2013 bis zur Feststellung des Gesamtabschlusses 2011 

 
bei der Gemeindeverwaltung in Nottuln, Gebäude Stiftsplatz 7/8, Vorzimmer des 
Bürgermeisters, während der Dienststunden 
 

montags-mittwochs   8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
donnerstags    8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 

Uhr 
freitags    8.30 Uhr – 12.30 Uhr 

 
öffentlich aus. 
 
Nottuln, den 06.03.2013 
 
Gemeinde Nottuln 
Der Bürgermeister 
 
i. V. 
 
 
 
 
(Klaus Fallberg) 
Beigeordneter  
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Bekanntmachung des Beteiligungsberichtes der Gemeinde Nottuln  

für das Jahr 2010 

 

 
Der gemäß § 117 GO NW zu erstellende Beteiligungsbericht der Gemeinde Nottuln für das Jahr 

2010 liegt zur Einsichtnahme 

 

 

vom 21.03.2013 bis zum 30.04.2013 

 

 

bei der Gemeindeverwaltung in Nottuln, Gebäude Stiftsplatz 7/8, Vorzimmer des Bürgermeisters, 

während der Dienststunden 

 

 

montags – mittwochs 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

donnerstags 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

freitags 8.30 Uhr – 12.30 Uhr 

 

öffentlich aus. 

Nottuln, den 06.03.2013 

Gemeinde Nottuln 

Der Bürgermeister 

 

i. V. 

 

 

 

 

(Klaus Fallberg) 

Beigeordneter  
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Jagdgenossenschaft    

 Nottuln, 15. März 2013 

Nottuln IX Appelhülsen 
 

 
 

Einladung 
 

 

Sehr geehrtes Mitglied! 
 
 

Hiermit lade ich zu einer Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft 
Nottuln IX Appelhülsen ein. 

 
Die Versammlung findet statt am Freitag, den 05. April 2013, um 19.30 Uhr 
in der Gaststätte Klingels Esszimmer, Münsterstraße 61, Nottuln-Appelhülsen 

 
 

Tagesordnung 
 
1. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

 
2. Genehmigung der Niederschrift der Genossenschaftsversammlung vom          
    vom 31. März 2011 

 
3. Änderung des Pachtvertrages vom 12.01.2006 

    für die Zeit vom 01.04.2006 bis 31.03.2015 
    hier: Vereinbarung zur Jagdpachtvertragsübernahme zwischen dem    
    bisherigen und dem neuem Pächter 

 
4. Verschiedenes 
 

 
 

Josef Schulze Frenking 
 
Jagdvorsteher 
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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 12.03.2013 

Der Bürgermeister  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 

 
 
 

 
 
Im Monat Februar 2013 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 

folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice, Tel. 02502/942-

332, geltend gemacht werden. 
 
 

   4 Damenräder 
   1 Herrenräder 
    2 Mountainbikes  

   1 Cityroller 
   1 Damentasche 
    1 Geldbörse  

      Kinderspielzeug   
     

 
 

 

 

 

 

Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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